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Vorwort zur 7. Auflage

Die 7. Auflage des Praxishandbuchs wurde aufgrund der Änderung des Bay-
erischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) vom 10. Au-
gust 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024 (GVBl. S. 236) und der Änderung 
der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) zum 1. Juli 2023 (GVBl. S. 633) 
erarbeitet und das Praxishandbuch damit aktualisiert.

Die Änderung des BayKiBiG ist im Wesentlichen auf den Wunsch des 
Gesetzgebers zurückzuführen, die Partizipation der Eltern am Geschehen in 
den Einrichtungen zu stärken. Damit wird zum einen der Änderung im 
Bundesrecht in § 22 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, in dem eine stärkere Einbezie-
hung der Erziehungsberechtigten gefordert wird und zum anderen der ge-
wachsenen Bedeutung der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen 
Rechnung getragen. Über die bereits bestehenden Regelungen in Art. 14 
hinaus, den Elternbeirat in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen betref-
fend, wird nun eine überörtliche Elternvertretung auf Landesebene gesetz-
lich verankert und legitimiert. Im neuen Art. 14a sind nun die Zusammen-
setzung, die Aufgaben, Rechte und Pflichten sowie das Zustandekommen 
und die Dauer eines Landeselternbeirats geregelt.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Änderung genutzt, einige zwi-
schenzeitlich angezeigte redaktionelle Anpassungen am Text einiger Vor-
schriften vorzunehmen.

Insbesondere mit dem vermehrten Zuzug von Flüchtenden aus dem 
Nicht-EU-Ausland und der damit einhergehenden Zunahme der Asylbe-
werber seit den Jahren 2015 und 2016 trat eine Regelungslücke des BayKi-
BiG zu Tage. Um Kindern mit Behinderung durch eine gemeinsame Betreu-
ung mit Kindern ohne Beeinträchtigung die uneingeschränkte Teilhabe zu 
ermöglichen, haben Träger für die Kinder mit festgestelltem Anspruch auf 
Eingliederungshilfe einen Anspruch auf den Gewichtungsfaktor 4,5 und er-
halten damit für den erhöhten Betreuungsaufwand mehr Fördermittel. Für 
Asylbewerberkinder mit Behinderung – ausgenommen Kinder mit seeli-
scher Behinderung – war bisher die Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5 
ausgeschlossen. Mit der Einführung eines neuen Tatbestands in Art. 21 
Abs. 5 wird diese Lücke nunmehr geschlossen.

Der Gewichtungsfaktor 4,5 für Kinder mit Behinderung wird künftig auch 
in der Kindertagespflege als gesetzlicher Anspruch für die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe eingeführt. Bisher wurden die erhöhten Fördermittel als 
freiwillige staatliche Leistung auf Grundlage einer Richtlinie ausgereicht.
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Vorwort zur 7. Auflage

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023 wurde die Kinderbildungsverordnung 
nochmals geändert. Mit der Änderung reagiert der Verordnungsgeber auf 
die Folgen des in der Kindertagesbetreuung herrschenden Fachkräfteman-
gels. Wie bereits bei der Änderung zum 1. Mai 2021 werden die personellen 
Rahmenbedingungen im Sinne einer Flexibilisierung nochmals angepasst. 
Der Personenkreis, der als Kita-Leitung zum Einsatz kommen kann, wird 
ausgeweitet. Quereinsteigern wird eine Tätigkeit als pädagogische Fach- 
und Ergänzungskraft erleichtert und dort, wo unter Berücksichtigung der 
Qualitätssicherung möglich, werden zusätzliche Anforderungen abgebaut. 
Damit soll ein Anreiz geschaffen werden zur Teilnahme an Qualifizierungs-
maßnahmen im Rahmen des Gesamtkonzepts zur beruflichen Weiterbil-
dung des Bayerischen Familienministeriums. Abschlüsse als pädagogische 
Ergänzungs- und Fachkraft im Rahmen des Gesamtkonzepts sind gemäß der 
Allgemeinverfügung zum Vollzug der Kinderbildungsverordnung in Bay-
ern seit Ende 2023 gesetzlich verankert und bieten damit noch mehr Pla-
nungssicherheit.

Zudem galt es, die Planungs- und Finanzierungssicherheit von Trägern 
und Gemeinden auch in Zeiten eines Personalmangels bei gleichzeitig stei-
gender Nachfrage an Plätzen, mittelfristig abzusichern.

Die vorliegende Neuauflage des Praxishandbuchs trägt zudem einer Rei-
he von fachlichen Entwicklungen Rechnung, wie beispielsweise die noch 
stärkere Berücksichtigung von Gelingensfaktoren nachhaltigen Lernens 
und hoher Qualität der pädagogischen Prozesse in Kindertageseinrichtun-
gen sowie einer überholten Expertise von Medienkompetenz im frühpäda-
gogischen Bereich.

München, September 2024 Stefan Porsch
Dr. Dagmar Berwanger
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Vorwort zur 6. Auflage

In der neuen, nun 6. Auflage des Praxishandbuchs wurden im Wesentlichen 
folgende Änderungen eingearbeitet:

Zum 1. Mai 2021 trat die geänderte Kinderbildungsverordnung (AVBay-
KiBiG) in Kraft. In dieser Novellierung wurden einige redaktionelle sowie 
rechtliche Anpassungen vorgenommen, die für die Praxis zum Teil von grö-
ßerer Relevanz sein werden. Es ändert sich ab § 24 die Paragrafenreihen-
folge. Neben den redaktionellen Änderungen traten Regelungen in Kraft, 
die im Sinne einer Flexibilisierung Einfluss auf den Personaleinsatz haben 
und damit auch dem herrschenden Personalmangel beim pädagogischen 
Personal entgegenwirken sollen. Mit der Einführung eines neuen Tatbe-
stands der „höheren Gewalt“ hat der Verordnungsgeber insbesondere auf 
die personellen Auswirkungen der Corona-Pandemie reagiert.

Die Möglichkeit, zusätzliche bis zu fünf Schließtage für Teamfortbildun-
gen zu nutzen, blieb erhalten und wurde um den Tatbestand der Konzep-
tionsentwicklung erweitert. Um Rechtsklarheit zu schaffen, wurde nun-
mehr in der Verordnung definiert, wann eine Fortbildung gegeben ist.

Die neuen Regelungen für den Bereich der Kindertagespflege schaffen die 
Voraussetzung für eine einheitliche Grundqualifizierung der Kindertages-
pflegepersonen im Umfang von 160 Stunden. Beim Qualifizierungszuschlag 
haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nun die Möglichkeit, ihre Vo-
raussetzungen nach den Verhältnissen vor Ort festzulegen.

Auch die Corona-Pandemie hatte bzw. hat in den Jahren 2020 und 2021 
erhebliche Auswirkungen auf die tägliche Praxis in den Kindertagesein-
richtungen bei der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder. Die 
Staatsregierung reagierte mit zahlreichen Regelungen im Wege von Rechts-
verordnungen, um die Folgen und Auswirkungen der Pandemie und ins-
besondere das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Begriffe wie „Rahmen-
hygieneplan“ oder „Infektionsschutzmaßnahme-Verordnung“, „PCR- und 
POC-Antigen-Tests“ hielten Einzug in die Kita-Arbeit. Das Staatsministe-
rium erließ zahlreiche Erlasse mit neuen Auslegungen von Rechtsvorschrif-
ten für die Dauer der Pandemie. In Umsetzung von Entscheidungen des 
Bayerischen Ministerrats wurden Förderrichtlinien erlassen. Erwähnt sei 
hier die Richtlinie zum staatlichen Beitragsersatz, um die Eltern für die 
Zeiten der Schließung der Kindertageseinrichtungen zu entlasten und die 
Finanzierung der Träger abzusichern.

Die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie sind vielfältig. Es wird span-
nend werden, zu beobachten, welche Erkenntnisse das Ende der Pandemie 
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Vorwort zur 6. Auflage

überdauern und über einen längeren Zeitraum auf das Geschehen in den 
Kindertageseinrichtungen Einfluss nehmen werden. An dieser Stelle ist vor 
allem das Thema „Digitalisierung“ anzuführen, das während der Corona-
Pandemie eine neue Dimension in der öffentlichen Wahrnehmung und sei-
ner Bedeutung erfahren hat. Dank digitaler Lösungen gelang es vielen Kin-
dertageseinrichtungen, auch während der Pandemie Kontakt zu den Kin-
dern und Eltern zu halten und den Kindern auch in ihrer Zeit zu Hause 
pädagogische Angebote zu machen, sie „virtuell“ in die Kita zu holen und 
am Gruppengeschehen, falls angeboten, teilhaben zu lassen. Dadurch wur-
den auch in Kitas neue digitale Wege beschritten, so dass die reichhaltigen 
Ergebnisse aus dem Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädago-
gik“ im Feld mit großer Spannung erwartet wurden. Im Zuge einer bayern-
weiten Digitalisierungsstrategie gilt es nun, systematisch und fachlich kom-
petent digitale Impulse für das Thema „Digitalisierung in Kindertagesein-
richtungen“ zu setzen und langfristig einen Transfer der Ergebnisse des 
Modellversuchs in alle Kindertageseinrichtungen in Bayern sicherzustel-
len.

München, September 2021 Stefan Porsch
Dr. Dagmar Berwanger
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Vorwort zur 5. Auflage

Die außerfamiliäre Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern weist in 
den letzten Jahren eine ungebremste Dynamik auf. Die Nachfrage nach Plät-
zen in allen Altersgruppen steigt. Der Freistaat Bayern reagiert mit massi-
ven Investitionen in den Ausbau der Plätze. So wurde das 4. Sonderinves-
titionsprogramm bis zum 31. August 2019 verlängert und mit staatlichen 
Mitteln in Höhe von über 350 Mio. Euro verstärkt. Insgesamt wurden damit 
über 60.000 Plätze für Kinder bis zur Einschulung geschaffen. Für den Hort-
ausbau für bis zu 10.000 Plätze werden zusätzlich 67 Mio. Euro investiert.

Seit 2017 wurden zahlreiche Änderungen im BayKiBiG vorgenommen, 
die in dieser 5. Auflage berücksichtigt wurden. So wurden die Änderung 
des § 17 Abs. 4 AVBayKiBiG zum 1. Januar 2017 und des neu aufgenomme-
nen § 25 Abs. 1 Satz 5 AVBayKiBiG nun im Praxishandbuch eingearbeitet. 
Ebenfalls berücksichtigt wurden das im Zuge der vermehrten Betreuung 
von Kindern mit Fluchthintergrund neu geregelte Verbot der Gesichtsver-
hüllung sowie die Änderungen durch das Bayerische Integrationsgesetz.

Die Änderung des Art. 18 Abs. 2 BayKiBiG, in der die Folgen einer nicht 
fristgerechten Antragstellung der Gemeinden modifiziert wurden, war Ergeb-
nis eines intensiven Diskussionsprozesses und trägt der technischen Weiter-
entwicklung in der elektronischen Datenverarbeitung, insbesondere des on-
line-gestützten Antrags- und Auswerteverfahrens KiBiG.web, mit dem um-
fangreiches statistisches Datenmaterial zur Verfügung steht, Rechnung.

Einen massiven Einschnitt hatten die Beschlüsse der Koalitionspartner 
nach der Bayerischen Landtagswahl 2018 zur Folge. Die Ausweitung der 
Beitragsentlastung für Eltern ab dem 1. Kindergartenjahr mit Wirkung zum 
1. April 2019 sowie die Einführung des sog. Krippengeldes zum 1. Januar 
2020 wurden gesetzlich im BayKiBiG verankert.

Kindertageseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle für die Persönlich-
keitsbildung, Entwicklung und das Lernen von Kindern in den ersten Le-
bensjahren. Die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kinder-
tagesbetreuung zählen deshalb zu Recht zu den wichtigsten bildungspoliti-
schen Aufgaben im Elementar- und Hortbereich.

Eine zunehmend bedeutsame Aufgabe für Kindertageseinrichtungen 
stellt die frühe digitale Bildung dar. Im geschützten Kontext der Einrich-
tung lernen Kinder, die Chancen zu nutzen, die der sinnvolle Einsatz von 
Medien bietet. Gleichzeitig sollen sie auch lernen, die Risiken zu erkennen, 
um damit eigenverantwortlich umgehen zu können. Zudem bietet die Digi-
talisierung in Kindertageseinrichtungen eine Reihe von Erleichterungen für 



10

Vorwort zur 5. Auflage

die mittelbaren pädagogischen Arbeiten sowie eine große Unterstützung 
bei der Kommunikation mit Eltern. Die Frage nach dem Einsatz von digita-
len Medien in den Kitas ist längst keine Frage mehr des Ob, sondern mehr 
des Wie!

Corona
Die rasante Ausbreitung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 hat die Bayeri-
sche Staatsregierung zur Einleitung von nie dagewesenen Maßnahmen ge-
zwungen. So hat die Staatsregierung ein Betreuungsverbot verbunden mit 
einem Betretungsverbot für Kinder für alle Kindertageseinrichtungen in der 
Zeit vom 16. März 2020 bis 30. Juni 2020 beschlossen. Dies stellte vor allem 
Kinder und ihre Eltern, aber auch Fachkräfte, vor neue Herausforderungen – 
sei es in Notfallbetreuung, zu Hause oder nach Wiedereröffnung der Kitas.

Mit Blick auf das System Kindertageseinrichtungen gilt es, hier immer 
wieder kritisch zu reflektieren: Was benötigen Fachkräfte, die in der Not-
fallbetreuung eine ungewohnt kleine Gruppe und eventuell verunsicherte 
Kinder haben oder gar selbst mit starken Unsicherheiten und Ängsten kon-
frontiert sind?

Wie kann man diese Zeit nützen, in der Fachkräfte zu Hause und in der 
für sie ungewohnten Situation des Home Office sind? Welche Themen sind 
sinnvoll, um sie vertieft zu behandeln und auf die Zeit danach vorzuberei-
ten?

Welche Unterstützung benötigen Kindertageseinrichtungen bei der Wie-
dereröffnung nach einer längeren Zwangsschließung und welche Bedürf-
nisse der Kinder stehen dabei besonders im Fokus?

Träger haben dabei die herausfordernde Aufgabe, angemessene Entschei-
dungen nach sorgfältiger Abwägung der Erfordernisse des Infektionsschut-
zes und der Interessen des pädagogischen Personals und der in der Notfall-
betreuung anwesenden Kinder zu treffen. Auch arbeitsrechtlich stellen sich 
vielfältige Herausforderungen, die eines Interessenausgleichs bedürfen. Es 
stellen sich Fragen der Anwesenheitspflicht des Personals, des Umgangs 
mit Risikogruppen, der Möglichkeiten von Home Office oder schlichtweg 
der durch die Umstände geänderten Urlaubsplanungen. An dieser Stelle 
dürften auch die Diskussionen um die Rahmenbedingungen in den Kinder-
tageseinrichtungen im Allgemeinen neue Nahrung erfahren, die auch nach 
der Coronakrise fortwirken dürften.

Die vorliegende 5. Überarbeitung begründet sich demnach sowohl in der 
gesetzlichen Weiterentwicklung von BayKiBiG und AVBayKiBiG als auch 
durch Neuerungen im Vollzug.

Frau Hellfritsch hat bei dieser Auflage nicht mehr als Autorin mitgewirkt. 
Sie hat das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales verlassen 
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Vorwort zur 5. Auflage

und ist Geschäftsführerin des Landesverbands kath. Kindertageseinrichtun-
gen in Bayern. Frau Hellfritsch hat bei der dritten und vierten Auflage des 
Praxishandbuchs durch ihre Expertise mit ihrem pädagogischen Fachwis-
sen maßgeblich zum Erfolg des Werkes beigetragen. Hierfür bedanken wir 
uns recht herzlich.

Wie bereits in den vorangegangenen Auflagen haben wir das Augenmerk 
auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den rechtlichen und den päda-
gogischen Aspekten des BayKiBiG und der Kinderbildungsverordnung ge-
legt.

Unseren Leserinnen und Lesern danken wir für die positiven Rückmel-
dungen und hoffen, wir können einen Beitrag zur Unterstützung für ihre 
wertvolle Arbeit leisten.

München, Mai 2020 Stefan Porsch
Dr. Dagmar Berwanger
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A. Ziele des BayKiBiG

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) hat nach 
dreijähriger Erprobungsphase zum 1. September 2005 das Bayerische Kinder-
gartengesetz vom 25. Juli 1972 abgelöst, das über 30 Jahre lang die Rahmen-
bedingungen für die Kindergärten gesetzt hatte.

Mit der Einführung des BayKiBiG im Herbst 2005 wurde der Bayerische Bil-
dungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschu-
lung (BayBEP) bayernweit implementiert. Als bundesweit erster Bildungsplan 
für Kindertageseinrichtungen setzte er weitreichende Maßstäbe für die aktuelle 
frühpädagogische Bildungsarbeit mit Kindern in den ersten sechs Lebensjah-
ren. Flankierend zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jah-
ren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege aufgrund der Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs ab dem 1. August 2013 erschien im Dezember 2010 
die Handreichung zum BayBEP „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern in den ersten drei Lebensjahren“. Diese konkretisiert die Grundsätze des 
BayBEP für die pädagogische Arbeit mit den Kleinsten. Um die Kooperation 
zwischen Elementar- und Primarbereich zu stärken und Kontinuität im Bil-
dungsverlauf zu wahren, wurden im Oktober 2012 in gemeinsamer Verantwor-
tung von StMAS und StMUK zudem die Bayerischen Leitlinien für die Bildung 
und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit (Bildungsleitli-
nien) als verbindlicher Orientierungsrahmen für die pädagogische Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen entwickelt.

Der im BayKiBiG und dem BayBEP verankerte digitale Bildungsauftrag 
gewann in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung und hat gerade in 
den letzten Jahren im Zuge der Erfahrungen mit der Corona Pandemie vehe-
menten Rückenwind bekommen.

Zur Sicherstellung des digitalen Bildungsauftrags verfolgt Bayern seit 2021 
eine umfassende Digitalisierungsstrategie, in deren Fokus eine gezielte Quali-
fizierung und einrichtungsspezifische Begleitung von Kindertageseinrichtun-
gen in Richtung „Kita digital“ steht.

Der wachsende Bedarf an qualitativ hochwertigen und verlässlichen Betreu-
ungsplätzen für alle Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zeigt sich 
in dem enormen Anstieg der Zahl der in den Kindertageseinrichtungen betreu-
ten Kinder. Der Ausbau der Plätze hat nach wie vor erhebliche Dynamik. Mit 
dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Schulkinder im Grundschul-
alter ab dem 1. September 2026 wird nach den Erfahrungen im U3-Bereich mit 
einer deutlichen Zunahme der Nachfrage an Plätzen für diese Altersgruppe zu 
rechnen sein.
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Der Ausbau der Angebote in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege stellt die pädagogischen Fachkräfte vor eine große Herausforderung. 
Die Einrichtungen haben sich seit 2005 von der (verlängerten) Halbtagsbe-
treuung hin zur Ganztagsbetreuung mit Essensversorgung weiterentwickelt. 
Mehr als die Hälfte der über 10.500 Einrichtungen in Bayern haben Öff-
nungszeiten von mehr als 45 Wochenstunden. Die kindbezogene Förderung 
mit den sog. Buchungszeitfaktoren, über die die Träger und Gemeinden in-
folge von längeren Buchungszeiten der Kinder mehr Fördermittel erhalten, 
hat diesen Prozess maßgeblich unterstützt. Neben den Öffnungszeiten sind 
aber auch die Buchungszeiten der Kinder in erheblichem Umfang gestie-
gen. Die seit Jahren steigende Nachfrage an Betreuungsplätzen verbunden 
mit steigenden Geburtenzahlen und einem vermehrten Zuzug bringt einen 
sehr hohen Bedarf an zusätzlichen pädagogischen Fachkräften mit sich. 
Auch wenn die Zahl der pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte seit 
2011 von 63.866 auf rund 115.000 Personen, davon 58.800 Fachkräfte, ge-
steigert werden konnte, stellt der herrschende Fachkräftemangel die zentra-
le Herausforderung für die weitere qualitative Entwicklung in der Kinder-
tagesbetreuung dar. Der Freistaat Bayern stellt sich dieser Herausforderung 
mit einem Maßnahmenbündel entgegen. Im Bereich der Ausbildung wurde 
die Zahl der Fachakademien auf 73 gesteigert. Mit der praxisintegrierten 
Ausbildung (PIA) wird nach einer mehrjährigen Modellphase nun der Weg 
einer dualen Ausbildung beschritten und verstetigt, um insbesondere (Fach-)
Abiturienten für eine Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in 
zu bewegen. Zudem werden weitere Formen der berufsbegleitenden Weiter-
bildung initiiert. Trotz vielfältiger Weiterbildungs-Angebote in der Vergan-
genheit, hat sich der Fachkräftemangel in der frühen Bildung nicht merklich 
entlastet. Daher hat sich das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales (StMAS) 2022 für das „Gesamtkonzept für die berufliche Wei-
terbildung für Kindertageseinrichtungen in Bayern“ entschieden und bietet 
damit ergänzend zur klassischen Erzieher- und Kinderpflegeausbildung in-
novative Qualifikationswege für den Quer- und Neueinstieg für die pädagogi-
sche Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen an.

Das Gesamtkonzept ermöglicht bereits jetzt eine unmittelbare und spürbare 
personelle Entlastung für bayerische Kindertageseinrichtungen auf Assistenz-, 
Ergänzungs- oder Fachkraftniveau. Zielgruppe des Gesamtkonzepts sind Quer-
einsteigende in ganz Bayern, aber auch Fachkräfte, die sich weiterqualifizieren 
wollen und für die aus meist familiären oder altersbedingten Gründen eine 
klassische Ausbildung nicht in Frage kommt. Gezielt dafür qualifizierte Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren bieten im Rahmen des Gesamtkonzept Kur-
se in insgesamt 5 aufeinander aufbauenden Modulen an. Alle Module finden 
im Blended Learning Format statt, das heißt sowohl in Präsenz, in Online-Prä-
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senz sowie im Selbst organisierten Lernen in dafür entwickelten Online-Kurs-
räumen auf dem KITA HUB Bayern – einer digitalen Lernplattform.

Nach Abschluss von Modul 4 kann der in der Allgemeinverfügung veran-
kerte Titel „Ergänzungskraft in bayerischen Kindertageseinrichtungen“ erwor-
ben werden. Nach erfolgreichem Abschluss von Modul 5 ist der Aufstieg zur 
„Fachkraft in bayerischen Kindertageseinrichtungen“ möglich. Für Absolven-
tinnen und Absolventen beider Module ist keine Einzelfallgenehmigung mehr 
erforderlich (gemäß Nr. 3 f. bzw. Nr. 1c der Allgemeinverfügung zum Vollzug 
AVBayKiBiG als Tätigkeit einer pädagogischen Ergänzungskraft bzw. pädago-
gischen Fachkraft nach § 17 Abs. 1 und 2 AV BayKiBiG, siehe hierzu www.
verkuendungbayern.de/files/baymbl/2024/34/baymbl-2024-34.pdf).

Der Zugang zu allen fünf Modulen ist mit verbindlichen, vor Kursbeginn 
vorzuweisenden Bedingungen verknüpft, die Inhalte, zu erwerbenden Kom-
petenzen, verwendeten Methoden sowie Zertifizierungsvoraussetzungen sind 
für alle Module klar definiert (Details zum Gesamtkonzept finden sich unter 
www.kita-fachkräfte.bayern).

Rechtlich wurde mit dem Wegfall der sog. Fehlzeitenregelung zum 1. Ja-
nuar 2017 der Personaleinsatz durch Einführung eines durchschnittlichen 
Jahres-Anstellungsschlüssels entbürokratisiert. Mit den zum 1. Mai 2021 
eingetretenen Änderungen in den §§ 16 und 17 wird den Entwicklungen im 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich Rechnung getragen und der Perso-
naleinsatz weiter flexibilisiert. Mit der neuerlichen Änderung der Kinder-
bildungsverordnung (§§ 16, 17) wird ergänzend zur letzten Änderung im 
Kalenderjahr 2021 nochmals auf die Folgen des zunehmenden Fachkräfte-
mangels reagiert. Mit der Allgemeinverfügung zum Vollzug der Kinderbil-
dungsverordnung wird zudem die Anrechenbarkeit erworbener Qualifika-
tionen im Anstellungsschlüssel (§ 17 AVBayKiBiG) sowie im Rahmen der 
Anforderungen an pädagogische Fachkräfte in der Großtagespflege (Art. 9 
Abs. 2, Art. 20a Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes – BayKiBiG) erweitert.

Soweit aus Gründen der Sicherung der Qualität vertretbar, wurden zusätz-
liche Anforderungen gestrichen. Zu erwähnen sei an dieser Stelle:
– Heilpädagogen und Heilerziehungspfleger sind ohne weitere Vorausset-

zungen pädagogische Fachkräfte im Sinne des § 16 Abs. 2 AVBayKiBiG,
–	 Kita-Leitungen müssen nicht zwingend die Qualifikation als pädagogische

Fachkraft aufweisen,
–	 In der Ausnahmeregelung des § 16 Abs. 6 AVBayKiBiG wurde eine Ermäch-

tigung für das StMAS aufgenommen, eine Allgemeinverfügung zu erlassen,
um die Zahl der Einzelfallentscheidungen erheblich zu verringern und die 
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen,

http://www.verkuendungbayern.de/files/baymbl/2024/34/baymbl-2024-34.pdf
http://www.verkuendungbayern.de/files/baymbl/2024/34/baymbl-2024-34.pdf
https://www.kita-fachkraefte.bayern/
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–	 Mit der Änderung des § 17 Abs. 4 Satz 5 AVBayKiBiG wird die Planungs- 
und Finanzierungssicherheit der Träger und Gemeinden gestärkt. Aufgrund 
des Fachkräftemangels ist es den Trägern oftmals nicht möglich, benötigtes 
Personal zeitnah zu akquirieren. Förderkürzungen aufgrund eines unzurei-
chenden Personaleinsatzes bleiben künftig für die Dauer von bis zu drei Ka-
lendermonaten unberücksichtigt.

Trotz seiner rechtlichen Verankerung im BayKiBiG bleibt die eigenständige 
Ausgestaltung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Kindertageseinrich-
tungen unverändert. Auf der Grundlage des BayBEP unterstützen die pädago-
gischen Kräfte die Kinder individuell, begleiten, reflektieren und dokumentie-
ren deren Bildungsprozesse. Das BayKiBiG und die AVBayKiBiG stärken den 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtungen. 
Die Bildungs- und Erziehungsziele werden ausführlich und explizit in 13 Para-
grafen der AVBayKiBiG erläutert. Das Konzept basiert auf den Prinzipien der 
Inklusion und Teilhabe (Partizipation). Ausgrenzung von Menschen anhand 
bestimmter Merkmale wird ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen werden ge-
eignete Beteiligungsverfahren und die Orientierung an den individuellen Bil-
dungs- und Entwicklungsbiografien der Kinder sichergestellt. Als Leitziel von 
Bildung gilt durchgängig die Stärkung von Kompetenzen (Art. 10 Abs. 1 und 2, 
Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 BayKiBiG, §§ 1 Abs. 3, 2 AVBayKiBiG).

Die Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele des BayBEP ist durch 
die Verankerung im BayKiBiG gesetzlich verpflichtend und unterliegt einer 
mittelbaren Steuerung, indem die Förderung an konkrete Maßnahmen der 
Qualitätssicherung geknüpft ist, wie
–	 Fortschreibung und Veröffentlichung der pädagogischen Konzeption
–	 Jährliche Durchführung einer Maßnahme zur Qualitätssicherung (Eltern-

befragung)
–	 Verbindlicher Einsatz von Beobachtungsbögen (SISMIK, SELDAK, PERIK).

Mit dem BayKiBiG haben alle Kindertageseinrichtungen einen Integrations-
auftrag gegenüber Kindern mit (drohender) Behinderung wie auch gegen-
über Kindern mit Migrationshintergrund. Die Träger erhalten für Kinder mit 
Migrationshintergrund eine um 30 Prozent höhere kindbezogene Förderung. 
Der besondere Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsbedarf bei der Aufnah-
me von Kindern mit (drohender) Behinderung wird durch einen Gewich-
tungsfaktor 4,5 für diese Kinder förderrechtlich berücksichtigt. In integrati-
ven Einrichtungen (mindestens drei Kinder mit Behinderung) kann der Fak-
tor 4,5 um einen Faktor +X erhöht werden, um zusätzliche Personalstunden 
zu finanzieren. Mit den Faktoren wurde ein Anreiz für die Träger von Kin-
dertageseinrichtungen zur Aufnahme von Kindern mit Behinderung ge-
schaffen. Die Zahl der integrativen Einrichtungen hat sich in der Zeit von 
2007 bis 2022 von 512 auf 2.255 Einrichtungen mehr als vervierfacht.
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Der Begriff der Integration wurde im Rahmen der Pädagogik in Kindertagesein-
richtungen im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention durch den Gedan-
ken der Inklusion erweitert. Es geht darum, eine Pädagogik umzusetzen, die 
alle Kinder selbstverständlich als Teil einer heterogenen Gruppe betrachtet. 
Vielfalt statt Homogenität wird ausdrücklich bejaht und gezielt genutzt, um 
den Kindern vielperspektivische Lernerfahrungen zu ermöglichen. Deshalb 
sollen auch Kinder mit (drohender) Behinderung und Kinder ohne Behinde-
rung in Kindertageseinrichtungen gemeinsam betreut und gefördert werden 
(vgl. Art. 12 Abs. 1 BayKiBiG). Im BayKiBiG findet der Begriff der Integration 
nach wie vor Verwendung, zielt jedoch auf Inklusion. Integration erreicht dann 
das Ziel der Inklusion, wenn es in allen Lebensbereichen selbstverständlich 
ist, dass insbesondere Kinder mit Behinderung, aber auch Kinder mit Migra-
tionshintergrund wie auch alle anderen Kinder von Beginn an beteiligt sind 
und auf ihre speziellen Bedürfnisse angemessen eingegangen wird. Da Integra-
tion als Prozess zur Erreichung der Inklusion betrachtet wird, ist es durchaus 
sachgerecht, von integrativen Einrichtungen zu sprechen.

Trotz der wachsenden Bedeutung der Kindertageseinrichtungen für die Ent-
wicklung der Kinder bleiben sie familienergänzende und -unterstützende Ein-
richtungen. Dem entspricht es, dass im BayKiBiG die Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft der Eltern und des pädagogischen Personals gestärkt wird. 
Mit der Änderung des BayKiBiG wird nun ein Landeselternbeirat gesetzlich 
verankert. Damit wird die Partizipation der Eltern nochmals gestärkt.

B. �BayKiBiG – Ausführungsgesetz zum SGB VIII oder  
eigenständiges Bildungsgesetz?

Für das BayKiBiG stellt sich die Frage, ob es ein Ausführungsgesetz zum 
SGB VIII oder ein eigenständiges Bildungsgesetz darstellt. Das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat, wenn auch nicht aus-
drücklich, so doch mittelbar durch die Anwendung des § 64 SGB X zu er-
kennen gegeben, dass es das BayKiBiG als Ausführungsgesetz zum SGB VIII 
erachtet.

Durch das BayKiBiG wurde zweifellos der Bildungsauftrag aller Kinder-
tageseinrichtungen und der Kindertagespflege deutlich gestärkt. Es wurde 
ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege geschaffen.

Die Auswirkungen der Frage um die Einordnung des BayKiBiG beschrän-
ken sich im Wesentlichen auf die Frage des Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung und die Frage nach der Kostenpflichtigkeit des Verwaltungsverfahrens. 
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Die Verfassungsmäßigkeit des BayKiBiG hängt hingegen nicht von dieser Ein-
ordnung ab. Sie kann überhaupt nur für die Punkte thematisiert werden, in 
denen das BayKiBiG vom SGB VIII abweichende Regelungen trifft. Wenn das 
BayKiBiG ein eigenständiges Bildungsgesetz wäre, so wäre der bayerische 
Landesgesetzgeber auch frei von den Vorgaben des SGB VIII. Wenn das Bay-
KiBiG hingegen ein Ausführungsgesetz zum SGB VIII ist, so kann es nur dann 
vom SGB VIII abweichen, wenn das Bundesrecht ausdrücklich Öffnungsklau-
seln zugunsten der Länder vorsieht. Vergleicht man das BayKiBiG nun mit 
dem SGB VIII, so ist Folgendes zu konstatieren:
–	 Das BayKiBiG enthält einzelne Regelungen, die die Regelungsmaterien 

des SGB VIII konkretisieren, also gerade Bereiche betreffen, in denen der 
Bund keine Regelung getroffen hat. Dies betrifft vor allem die Ausformu-
lierung konkreter Bildungs- und Erziehungsziele sowie die Finanzierung 
der Kinderbetreuung. Auch wenn das BayKiBiG eine objektiv-rechtliche 
Verpflichtung der Gemeinden zur Schaffung von Betreuungsangeboten 
normiert, trifft es damit eine ergänzende und keine abweichende Rege-
lung, da der durch das SGB VIII geregelte Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz hiervon gerade nicht berührt wird.

–	 Das BayKiBiG verweist zum Teil auf das SGB VIII, so vor allem in Bezug 
auf die Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe für die Jugendhilfeplanung und auf die Regelungen zum Be-
triebserlaubnisverfahren. Auch insoweit kann kein Widerspruch zwischen 
SGB VIII und BayKiBiG bestehen.

–	 Das BayKiBiG weicht nur dann vom SGB VIII ab, wenn dieses es gestattet, so
–	 in Bezug auf die Bedarfsplanung, die nach dem BayKiBiG ergänzend zur 

Jugendhilfeplanung auch durch die Gemeinden erfolgt, weil die Jugend-
hilfeplanung hiervon unberührt bleibt einschließlich der Gesamtverant-
wortung seitens des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und 
seiner Möglichkeit, auch seine eigene planerische Entscheidung durch-
setzen zu können (vgl. Art. 5 Abs. 3, 6 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 BayKiBiG),

–	 in Bezug auf die Delegation der sachlichen Zuständigkeit für die Auf-
sicht über Kindertageseinrichtungen an die Kreisverwaltungsbehör-
den (vgl. § 85 Abs. 4 SGB VIII und Erl. zu Art. 29).

Auch wenn man das BayKiBiG somit als Ausführungsgesetz zum SGB VIII 
ansieht, ist es nicht verfassungswidrig, weil das BayKiBiG mit dem SGB VIII 
kompatibel ist (vgl. hierzu Dunkl/Eirich 4. Aufl. S. 14 Rechtliche Einordnung 
des BayKiBiG).

In Ausführung des SGB VIII ist das BayKiBiG zuvörderst ein Fördergesetz, 
in dem förderrechtliche Mindeststandards geregelt sind und keine Qualitäts-
standards für die pädagogische Arbeit. Die Ausgestaltung der Rahmenbedin-
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gungen obliegt den Trägern der Kindertageseinrichtungen mit ihrem pädago-
gischen Personal.

C. Das BayKiBiG im Überblick

Das BayKiBiG in seiner Fassung vom 1. August 2005 hat sich bewährt. Zu-
sammenfassend sei nochmals festzuhalten, dass die kindbezogene Förderung 
mit den Gewichtungs- und Zeitfaktoren die richtigen finanziellen Anreize 
setzte für die Betreuung von Kindern in allen erdenklichen Lebenslagen und 
für die bedarfsgerechte Ausgestaltung der Öffnungszeiten. Allerdings haben 
sich die Verhältnisse, in denen die Kindertagesbetreuung stattfindet, wesent-
lich verändert.

Die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für Wirtschaft und Gesellschaft 
ist erheblich. Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ist Garant 
für den Wohlstand vieler Familien und angesichts des branchenübergreifen-
den Fachkräftemangels in Deutschland leistet die Kindertagesbetreuung einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Fortentwicklung der Volkswirtschaft. Damit 
einhergehend sind auch die Anforderungen an die Angebote der frühkindli-
chen Bildung gestiegen.

Die Herausforderung besteht darin, eine qualitativ gute und verlässliche 
Kindertagesbetreuung zu gewährleisten bei gleichzeitig seit Jahren steigen-
der Nachfrage und hohen Anforderungen infolge des ebenfalls seit Jahren 
verstärkten Zuzugs ausländischer Familien und des herrschenden Mangels 
an pädagogischem Personal.

Auch wenn sich die kindbezogene Förderung bewährt hat, muss über 
eine Weiterentwicklung nachgedacht werden. Bei der Umstellung von der 
alten Personalkostenförderung auf die kindbezogene Förderung waren die 
Kindergärten in Gruppen mit in der Regel 25 Kindern und zwei pädagogi-
schen Kräften organisiert. Ausnahmen gab es für integrative Gruppen ab 
drei Kindern mit Behinderung. Die Öffnungszeiten beschränkten sich im 
Regelfall auf bis zu sechs Stunden täglich. Diese Rahmenbedingungen wur-
den bei der Umstellung der Fördersystematik auf die kindbezogene Förde-
rung übertragen.

Demgegenüber haben sich die Einrichtungen nunmehr zu Ganztagsbetreu-
ungseinrichtungen entwickelt, in denen oftmals im Schichtbetrieb mit Früh- 
und Spätdienst gearbeitet wird. Der Ausbau der Angebote für unter dreijähri-
ge Kinder, die häufig zu Beginn oder im Laufe des 2. Lebensjahres angemel-
det werden, ist wie der Schichtbetrieb betreuungs- und personalintensiv. Die 
Zahl der Kinder mit Behinderung sowie der Kinder mit Migrationshinter-
grund hat sich annähernd verfünffacht.
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Daraus lässt sich unschwer ableiten, dass eine Weiterentwicklung auch in 
wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht dringend geboten erscheint, um die 
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gute Bildungsarbeit weiterhin ge-
währleisten zu können. Trotz aller positiven Entwicklungen der vergangenen 
Jahre bleibt festzuhalten, dass die Chancengleichheit für alle Kinder nicht mehr 
gegeben ist. Trägern und Gemeinden, die willens und finanziell in der Lage 
sind, zusätzliche Mittel in die Kindertagesbetreuung zu investieren, generieren 
bessere Rahmenbedingungen. Daher ist es geboten, den Finanzierungsanteil der 
gesetzlichen kindbezogenen Förderung ggf. unter Berücksichtigung der Finanz-
kraft der Kommunen sukzessive zu erhöhen. Eine Möglichkeit würde sich über 
eine gesetzliche Verstetigung der Mittel des Bundes aus dem Kindertagesstät-
ten-Qualitätsentwicklungsgesetz über das Jahr 2024 hinaus anbieten.

Das BayKiBiG gliedert sich in sechs Teile:
Im 1. Teil finden sich einführend allgemeine Bestimmungen, insbesondere 

über die Festlegung des Geltungsbereichs des Gesetzes, das Erziehungsprimat 
der Eltern und das Subsidiaritätsprinzip zugunsten freigemeinnütziger Träger. 
Es findet sich auch die Legaldefinition einer Bildungseinrichtung, wobei Art. 2 
mit Abs. 5 eine Ergänzung erfahren hat mit dem Ziel, schulische Angebote mit 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe besser zu vereinbaren.

Im 2. Teil wird die gemeindliche Bedarfsplanung geregelt, die neben der 
Bedarfsplanung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 80 
SGB VIII besteht.

Der 3. Teil enthält ergänzende Vorschriften zu den §§ 45 ff. SGB VIII zur 
Erlaubnispflicht von Kindertageseinrichtungen und zur Pflegeerlaubnis der 
Kindertagespflegepersonen.

Mit dem Inkrafttreten des BayKiBiG hat sich die Betreuungsform der Groß-
tagespflege etabliert. Das BayKiBiG enthält seit dem 1. Januar 2013 Regelungen 
zur Abgrenzung von Angeboten der Großtagespflege und von Einrichtungen.

Im Zuge des vermehrten Zuzugs von Migranten und geflüchteten Perso-
nen wurde in Art. 9a das Verbot der Gesichtsverhüllung im BayKiBiG er-
gänzt. Der bisherige Art. 9a zum Kinderschutz wurde zum Art. 9b, mit dem 
die Bedeutung des Kinderschutzes im Zuge des Inkrafttretens des Bundes-
kinderschutzgesetzes herausgestellt wurde.

Im 4. Teil wird der Bildungs- und Erziehungsauftrag für Kindertagesein-
richtungen allgemein sowie – mit erhöhten Anforderungen – für förderfähige 
Kindertageseinrichtungen bestimmt. Besondere Bedeutung erhält die Inklu-
sion vor allem von Kindern mit Behinderung sowie von Kindern mit Migra-
tionshintergrund. Angestrebt wird eine Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern und pädagogischem Personal sowie eine enge Kooperation und Ver-
netzung mit Grundschulen und sonstigen Diensten und Anbietern im Um-
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feld des Tätigkeitsfeldes der Kindertageseinrichtungen. Der Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Kindertagespflege wird ausdrücklich festgestellt.

Im 5. Teil sind Voraussetzung und Umfang insbesondere der Förderan-
sprüche der Träger von Kindertageseinrichtungen gegenüber den Gemein-
den und der Gemeinde gegenüber dem Freistaat Bayern geregelt.

Mit dem Haushaltsgesetz vom 24. Juli 2018 wurde die Fristenregelung der 
Gemeinden durch den neuen Art. 18 Abs. 2 Satz 2 entschärft, da ein Verstrei-
chen der Antragsfrist (30. Juni) nicht mehr automatisch zum kompletten Weg-
fall des staatlichen Förderanspruchs der Gemeinden führt.

Krippengeld
Mit Änderung des BayKiBiG vom 23. Dezember 2019 wurde das sog. Krippen-
geld zum 1. Januar 2020 im BayKiBiG (vgl. Art. 23a) verankert. Im Art. 23a 
BayKiBiG werden Höhe, Personenkreis, Dauer und die Einkommensanrech-
nung für die Leistung geregelt. Demnach erhalten Eltern von Kindern ab Voll-
endung des ersten Lebensjahrs, die für die Kindertagesbetreuung einen Beitrag 
von mindestens 100 Euro monatlich leisten, das sog. Krippengeld in Höhe von 
100 Euro monatlich, längstens bis zum 31.8. des Jahres, in dem das Kind das 
dritte Lebensjahr vollendet. Diese Leistung erstreckt sich auch auf Kinder in 
Kindertagespflege. Im Unterschied zum Elternbeitragszuschuss wird das sog. 
Krippengeld direkt an die Eltern über das Zentrum Bayern Familie und Sozia-
les (ZBFS) ausbezahlt. Darüber hinaus erhalten die Leistung nur Personensor-
geberechtigte, deren Familieneinkommen 60.000 Euro pro Jahr nicht über-
steigt. Für jedes weitere Kind steigt dieser Betrag um jeweils 5.000 Euro.

Nachdem es sich beim Krippengeld um eine neue familienpolitische Leis-
tung des Freistaates Bayern handelt, die in keinem ursächlichen Zusammen-
hang mit dem Förderrecht des BayKiBiG steht, wird auf eine weitergehende 
Kommentierung verzichtet.

Im 6. Teil eröffnet eine Experimentierklausel die Möglichkeit, innovative 
Konzepte zu erproben. Zudem ist eine Ermächtigungsvorschrift für den Er-
lass einer Ausführungsverordnung (Kinderbildungsverordnung) enthalten, 
in der die Regelungsinhalte der Verordnung beschrieben sind (vgl. Art. 32).

Asylbewerber- und Flüchtlingskinder
Der stark gestiegene Zuzug von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern ins-
besondere seit den Jahren 2015 bis 2017 sowie die Fluchtbewegungen in-
folge des Kriegs in der Ukraine haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Kindertagesbetreuung.

Der Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung ge-
mäß § 24 SGB VIII besteht, wenn die Kinder rechtmäßig oder auf Grund 
einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land haben. Ein gewöhnlicher, rechtmäßiger Aufenthalt i. S. d. § 6 Abs. 2 


